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§ 5 NAEG Ermittlungen
 NAEG - Namensänderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2023

§ 5.

Die Behörde kann zur Ermittlung von Personen mit gleichen oder verwechslungsfähigen Familiennamen, Vornamen

und Tagen der Geburt sowie von Parteien nach § 8 Abs. 1 Z 2 Anfragen an den Dachverband der

Sozialversicherungsträger richten und auch die Bekanntgabe jener Daten verlangen, die die Behörde zur

Kontaktaufnahme mit den betre8enden Personen benötigt. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger ist zur

Auskunftserteilung aus den bei ihm vorhandenen Daten verp9ichtet und hat allenfalls die Stellen bekanntzugeben, bei

denen weitere Daten vorhanden sein könnten. Diese Stellen sind ebenfalls zur Auskunftserteilung verpflichtet.
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